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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN .

VOM

. . . .

17•. Februar 1981 Nr. 926

Dieinworjomc,nde BettJi unterbreLtet dem Regierungsrat

c•!ri And&±‘ung • dcx‘ Zoaon- und Ersch1iessungp1anes Strassen
. —--- .. ——

und Bau1inimp1an, “Unterar Einsch zur Genehmigung. Zugleich

ersucht sie um fur @ine neue Ueber—

bruckun des Ciorbac1es sowie den Einbau einor D1ho1z-

0 schwelle in demselben. .

) Aenderung Zonen- und Erschliessungsplan
.

.-_--_-—--———-.:.. ----.—-----

Gemäss rec.hbsgUltigem Strassen- und Baulinienplan (RRB Nr. 3261

vorn 3. Juni 1975) sollte iijt einer UeberfdGr bestehende
Bahnübergang

saniert uid dasGebiet. sUdlich der Bahnlinie
strassentochni.sch

erschlossen werden. Dieses Projekt stellt

eine unverhaltnisrnassig au±Vendige Losung dar und konnte deshalb
. einerF-rUfiu-ig nach neuzeitlichen Kriterien nicht standhalten.

Mit dem nun vorliegenden abgeänderten Projekt wird die Erschlies—
.:.: :• sung des südlichen ]Baugebietes mittels einer UnterfUhrung, west—

seits des bestehenden Bahniiberganges, planlich sichergestellt.

0 Die Linienführung der rschliessungssträen nördlich der SBB

linie wird infolge der Konzeptänderung ebenfalls abgeändert und

.

gleichzeitig redimensioniert. Zudem wird ein kleinerer Teil der

Industriezono in “Untcron Einschlag“ dem Landwirtschaftsgebiet
.. . zugeschlagen.

. . .

li Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 24.3.80 bis
. 23.4.80. .Tährendder gesetz1iciin Frjst wuide eine Einsprache

eingereicht, die gutlich erledigt rerden konnte. Der Gemeinde—

rat genehrigte an einer Sitzung vorn 28. Oktober 1980 die Aonde—

rung des Zonen— und Erschliessungsplanes “Unterer Einschlag“.
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Formell wurde das Verfahren richtig durchgeftihrt.

13.) Ueberbrückung des Giglerbaches und Einbau einer Doppe1

hoizschwelle

Für den Ausbau der Industriestrasse in Bettlach musste nrd1ich

der SBB-Linie der hestehende Strassendch1assØ12O ein des

Gigeibaches abebrocher. und ducI ine neu, ca. 9 m 1ane
— - - - . — - —sT.-:R I .-.-

——--—- -- ----‚ . — - — - -. ———--—--‘--

Ueberbruck ite1 enefkastenprofil ersetzt werden.

Ferner wurdei ca 2 m oberhalb des neuen Durchlasses zum

Schutze einer den Bach unterquerendehSchmutzwasserleitung eine

DojpeLio1sch1e11e in das Bachprofil e±ngebut.

Das mit der Planung beauftragte IngenieurbUro Beer Schubiger

Benguerel, Büro .Gr.enbn,.e.rsuchtdesha1b ini...Narnen der.Baiiherr

schaft nachträglich ii: die, hiefür .notwendigeBewilligun,g. .• ‚

:i. Nach 15 des Gesetzes Uber die Rechte amWasser.(WRG) sind

.. .Ueberb•rUckungen von öffentlichen Gewässern.:s.owie der Einbau

L: :: vonAbstUrzen.und Sohlerilefestigungen in ‘desibenbewi11i-

gungsf1ichtig....Zu.stänUig fUr 5O1;Che Bewilligungen ist4er

. . : Regierungsrat.. . :• . • . . . . . . ‘ . . ‚ . . .

•‘: 2. iine:. tioberbrückungwird nur beii1it, wenn der Gesuchsteller

. . dafür ein sach1ich begrii±idetes .Bdtirfn!i:s...1achvreisen kann und

keine erheb1ien öffentlichen öder privaten Interesseri be- 0
.... .. einträchtigt werden. ...•.. .. . . ..

.: .

Der Einbau von bsturzen und. oh1enbefestigungen wiid be-
‚‚-

wiI1igt ienn stichha1tge drÜnde (Be}‘ebung von Schädei

Schutz gegen Erosionen und Auskolkungen, Söhutz gefährdeter
.

.: Objekte. usw.) di.es.:.rechtfertigen und.d.ie beabsichtigten

...‚. :: Massnahmen den Anfordex‘ungen . des Tasserbaues entsprechen.

. 3.... D ICait Ait vorliegende Ge

‚. . such gprüft uiid festgestellt, dadie Voraussetzungen für

die Erteiluig sind. Den bereits

erstellten Ob,jekten kann deshalb unter Beachtung nachstehen-



der Auflagen und Bedingungen nachträglich zugestimmt werden :

Die Erteilung der Baubew.iiligung durch die örtliche Bau

.
behörde bleibt vorbehalten

•..: ... .:. Die beiliegenden Planunterlagen des Ingenieurbüros Beer

Schubiger Benguerel, Büro Grenchen, bilden einen integrie

renden Bestandteil dieser Bewilligung.

— Sofern die Bachsohle zwischen Brücke und- .Doppella‘ö;lzschwelle

nicht gesichert wurde, ist diese Strecke noch mit p1atten
;

förmigen ICaiLksteinblii.cken. . (Blockgewicht. .ca. 500 — 500 kg)

zu verbauen, . . . . . . .

- Rechte Dritter sowie bestehende und künftige Gesetze blei

ben vorbehalten. Privatrechtliche Einwendungen gegen das

Vorhaben werden an den Zivilrichter verwiesen. Eine all—

fällige Inanspruchnahme des Grundeigentums Dritter ist von

der Inhaberin der Bewilligung mit den Grundeigentümern

direkt zu regeln.

— Die Inhaberin der Bewilligung haftet für allei‘olgen, die

sich aus dem Bau und Bestand der bewilligten Qbjekte er—

geben. Ferner Ubrnimmt der Staat keiie Haftung fUr Schä

die durch Hochwasser oder andere Ereignisse an den—

selben entstehen.

— Werden am öffentlichen Gewässer irgendwelche baulichen

Veränderungen vorgenommen, so hat die Bewilligungsinha—

benn alle Umtriebe und Inkonvenienzen ohne Entschädigungs—

anspruch zu dulden und ihre Objekte wenn nötig auf eigene

ICosten den neuen Verhältnissen anzupassenoder zu entfernen

bzw. durch den Staat anpassen oder entfernen zu lassen.

— Die Bewilligung kann jederzeit ohne Kosten— und Entschädi—

gungsfolge ganz oder teilweise widerrufen oder abgeändert

werden, sofern die gesetziichen Voraussetzungen dazu er

füllt sind.
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E:sL wii‘d“ ‘ •

beschlossen

1. Die Aenderung des Zonen— und Erschliessungsplanes, Strassen—

und Bauiinienpian “ Unterer Einschlag“ der Einwohnergerneinde
.-. .

:‚ Bettiach wird genehmigt. .

2. Unter Vorbehalt vorstehender Auflagen und Bedingungen wird
. .: . • .. nachtjiich die Bewilligung fUr . die nördlich der SBBLinie

.. . .

beim Ausbau der Iridustriestrasse erstellten, ca. 9 in langen

rjD‘4cuig deslerpacJ- erteilt. Zugleich wird der

.
welche ca. 2 m oberhalb der neuen Brücke

.. .

in das Bachprofil eingebautwurde, zugestimmt.

:. Die Unteüerung des Baches it einer Schmutzwasser— und einer

Wasscrltung wird gemäss §6 UftV durch das Bau—Departement

separat bewilligt. : .. J ..... • :: . ..

4. Für die Beanspruchung von öffentlichem Gewässerareal wird

keine NutzungsgebUhr erhoben, da die BrUcke öffentlichen Er—

fordernissendient. . -

.. . 5.. ‘:Dem kantonalen . Amt für Raumplariung sind bis, zum 31. Ilärz 1981

. . noch zwei Pläne über die.. enderung des Zonen und Erschlies—

sungsplanes, wovon ein Exemplar auf Leinwand aufgezogen, zu.-

zustellen. Die Pläne.- sind mit dem Genehmigungsvermerk der 0
Gemeinde zu versehen. .

.: • .

6. Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft, soweit sie dem

vorliegenden Zonen— und Erschiiessungsplan widersprechen.

Genehmigungsgebühr : Fr3OO.—- Kto.2010.-230

Publikationskosten : Fr18.—-• Kto 2O3O3OO .

Fr. 318.--
. . . ‘===.: :. (aatskanz1ei Nr. 147 )ES

Aus±‘ertigungen Seite 5 Dr Stnatsschroibor



Bau-Departement (2) 13i/E1

Kant. ilochbauarnt ( 2)

Kant. Tiefbauamt (2)

Amt flur Fasserwirtschaft (2) ‚ mit 1Proiektrnappe

Rechtsdienzt des Bau-Departementes

Amt fUr Raumplanung (3) ‚ mitAkten und 1 gen. Plan

Kreisbauamt 1, 4500 Solotl2urn

Amtschreiberei Lebern, 4500 Solothurn, mit 1 Plan

Kant. Finanzverraltung 1 Debitorenbuchhaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2)

Ammannamt der EG, 2544 Bettlach,
. BEN

Baukommission der EG 2544 Bettlach, mitIn Pi(oits,päterJ

Bauverwaltung der EC 2544 Bettlach

Ingenieurbüro Beer, Schubiger, Benguerel, Baurngartenstr. 43,
2540 Grenchen

Amtsblatt Publikation :

Die Aenderung des Zonen und Erschliessungsplanes “Unterer Ein—

schlag“ der Einwohnergemeinde Bettlach wird genehmigt.
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